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Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen GD EAC (Nr. 38/05)

„Ständige Tätigkeiten von Einrichtungen, deren Ziele im Bereich Kultur von allgemeinem europäischem Interesse oder Teil der Kulturpolitik der Europäischen Union sind“

1. EINFÜHRUNG
Diese Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen bezieht sich auf Aktionsbereich 2 des Beschlusses Nr. 792/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung von auf europäischer Ebene tätigen kulturellen Einrichtungen
. 

2. ZIELE

2.1.
Allgemeines Ziel

Mit dem Beschluss Nr. 792/2004/EG wird ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung von auf europäischer Ebene tätigen kulturellen Einrichtungen aufgelegt. Allgemeines Ziel des Programms ist die Förderung der Tätigkeiten solcher Einrichtungen. Förderfähig im Rahmen dieses Programms ist
(a) das fortlaufende Arbeitsprogramm einer Einrichtung, deren Ziele im Bereich Kultur von allgemeinem europäischem Interesse oder Teil der Kulturpolitik der Europäischen Union sind;

(b) eine punktuelle Maßnahme in diesem Bereich.

Diese Tätigkeiten müssen zur Entwicklung und Umsetzung der Kooperationspolitik und -maßnahmen der Gemeinschaft im Bereich Kultur beitragen bzw. hierauf ausgerichtet sein.

2.2
Besondere Ziele

In diesem Kontext kann ein Betriebskostenzuschuss gewährt werden, um Ausgaben zu kofinanzieren, die bei der Umsetzung des laufenden Arbeitsprogramms einer Einrichtung anfallen, deren Ziele im Bereich Kultur von allgemeinem europäischem Interesse oder Teil der Kulturpolitik der Europäischen Union sind. 

Die betreffenden Einrichtungen müssen insbesondere zur Stärkung der Gemeinschaftsmaßnahmen im Kulturbereich und zur Verbesserung ihrer Wirksamkeit beitragen. Sie müssen zumindest einer der nachstehenden Kategorien angehören:

1) Einrichtungen, welche die Rolle eines kulturellen „Botschafters“ zur Sensibilisierung für das gemeinsame europäische Kulturerbe wahrnehmen (Orchester, Chöre und sonstige Gruppen ausübender Künstler)

2) Im Kulturbereich tätige Einrichtungen oder Netze von Einrichtungen, die einer oder mehreren der folgenden Tätigkeiten nachgehen: Vertretung von Stakeholdern auf Gemeinschaftsebene, Verbreitung von Informationen über Gemeinschaftsmaßnahmen, Sammlung und Verbreitung von Informationen in den Bereichen Gesetzgebung, Bildung und Medien

3) Einrichtungen, die europäische Kulturveranstaltungen organisieren, wie Preisverleihungen, Festivals oder kulturelle Ausstellungen mit einer echten europäischen Dimension

Diese Einrichtungen müssen eine echte europäische Dimension aufweisen. Sie müssen ihrer Tätigkeit auf europäischer Ebene nachgehen. Die Anträge auf Gewährung eines Betriebskostenzuschusses werden anhand folgender Kriterien bewertet:

- Austausch von Erfahrungen zur Förderung größerer kultureller Vielfalt

- Mobilität von Kunst und Künstlern

- Qualität der vorgeschlagenen Tätigkeiten

- Europäischer Mehrwert der vorgeschlagenen Tätigkeiten

- Dauerhaftigkeit der vorgeschlagenen Tätigkeiten

- Öffentlichkeitswirkung der vorgeschlagenen Tätigkeiten

- Repräsentativer Charakter der Einrichtungen

3. ZEITPLAN

Der Antrag ist spätestens bis zum 28. Oktober 2005 einzureichen. (Siehe Punkt 12.3 dieser Leitlinien, in dem die Antragsmodalitäten erläutert werden). 

Der Förderzeitraum muss mit dem Rechnungsjahr des Empfängers übereinstimmen. 

Entspricht das Rechnungsjahr des Empfängers dem Kalenderjahr, erstreckt sich der Förderzeitraum vom 1.01.2006 bis zum 31.12.2006.

Ist das Rechnungsjahr des Empfängers nicht mit dem Kalenderjahr deckungsgleich, läuft der 12-monatige Förderzeitraum mit Beginn des Rechnungsjahrs im Jahr 2006 an.

Die förderfähigen Ausgaben dürfen keinesfalls weder vor dem Zeitpunkt der Antragstellung noch vor Beginn des Rechnungsjahrs des Empfängers getätigt worden sein
.

Die Antragsteller werden voraussichtlich in Februar 2006 über die Ergebnisse des Auswahlverfahrens schriftlich informiert.

Den Empfängern wird die Finanzhilfevereinbarung voraussichtlich im Laufe des Monats April 2006 zur Unterzeichnung übermittelt, auf jeden Fall jedoch binnen vier Monaten nach Beginn des Rechnungsjahrs der Empfänger im Jahr 2006.

4. FINANZRAHMEN

Die Betriebskostenzuschüsse werden im Rahmen von Posten 15.04.01.03 des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union finanziert. Mit der Durchführung und Abwicklung der Maßnahme ist die Generaldirektion Bildung und Kultur, Referat C1 „Kultur: Politiken und Rahmenprogramm“, beauftragt.

Vorbehaltlich der Genehmigung der Mittel durch die Haushaltsbehörde stehen für 2006 Mittel in Höhe von insgesamt 3 462 000 € zur Verfügung. Die Europäische Kommission behält sich das Recht vor, nicht die gesamten verfügbaren Mittel zu vergeben.

Nur Anträge, die alle Zulassungskriterien (Punkt 5) erfüllen, werden anhand der Gewährungskriterien (Punkt 8) mit einer Punktzahl bewertet. Antragstellern, die bei dieser Bewertung die höchste Punktzahl erzielen, wird nach Maßgabe der verfügbaren Mittel ein Betriebskostenzuschuss gewährt. 

Bei der Festlegung der Höhe des gewährten Betriebskostenzuschusses werden nur die für die ordnungsgemäße Durchführung der regulären, dem Arbeitsprogramm entsprechenden Tätigkeiten der Einrichtung erforderlichen Betriebskosten berücksichtigt, d. h. insbesondere Personalkosten, Gemeinkosten (Miete, andere mit Immobilien verbundene Kosten, Ausrüstungsgegenstände, Bürobedarf, Telekommunikations- und Portokosten usw.), Kosten für interne Zusammenkünfte, Kosten der Weitergabe, Verbreitung und Veröffentlichung von Informationen sowie unmittelbar mit dem Arbeitsprogramm der Einrichtung zusammenhängende Kosten.
Mit der gewährten Finanzhilfe können nicht die gesamten förderfähigen Ausgaben einer Einrichtung innerhalb des Kalenderjahrs, für das die Finanzhilfe gewährt wird, finanziert werden. Die Einrichtungen müssen eine nicht aus Gemeinschaftsmitteln stammende Kofinanzierung in Höhe von mindestens 20 % ihres Budgets erhalten. Diese Kofinanzierung kann teilweise auch über Sachleistungen erfolgen, sofern der Wert dieser Sachleistungen entweder die tatsächlich entstandenen, in Rechnungsunterlagen ordnungsgemäß nachgewiesenen Kosten oder die auf dem betreffenden Markt allgemein üblichen Kosten nicht übersteigt. 
5 – ZULASSUNGSKRITERIEN

5.1 
Förderfähige Einrichtungen


Um für eine Finanzhilfe in Frage zu kommen, muss eine Einrichtung folgende Anforderungen erfüllen:
· beim Antragsteller muss es sich um eine öffentliche oder private Einrichtung mit Rechtsstatus und Rechtspersönlichkeit handeln (dementsprechend sind Anträge von natürlichen Personen - d. h. Privatpersonen - nicht zulässig)
;

· die Einrichtung muss eine gemeinnützige unabhängige Einrichtung ohne Erwerbszweck sein, die im Kulturbereich aktiv und insbesondere auf dem unter Punkt 2.2 beschriebenen Gebiet tätig ist;

· sie muss seit mehr als zwei Jahren bestehen und für die letzten zwei Jahre von einem unabhängigen Buchprüfer (also einer nicht an der Organisation und Verwaltung der Einrichtung beteiligten Person) beglaubigte Jahresabschlüsse vorlegen können. Auf jeden Fall müssen die beglaubigten Abschlüsse alle notwendigen Elemente enthalten, um der Kommission die Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Einrichtung
 zu erlauben (siehe auch Punkt 7.3);

· sie muss eine echte europäische Dimension aufweisen, die zum Ausdruck kommt, indem zumindest eines der nachstehenden Kriterien erfüllt wird:

– sie hat Mitglieder, Partner oder Mitarbeiter aus mindestens sieben verschiedenen europäischen Ländern; 

– sie führt Maßnahmen in mindestens sieben verschiedenen europäischen Ländern durch bzw. an ihren Maßnahmen sind mindestens sieben verschiedene europäische Länder beteiligt.

5.2 
Förderfähige Länder
Zulässig sind Anträge von Einrichtungen mit Rechtspersönlichkeit und Sitz in einem der nachfolgenden Länder:

Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Zypern.

Einrichtungen, die ihren Sitz in anderen als den oben genannten Ländern haben, können nicht gefördert werden.

5.3 
Förderfähige Aktivitäten
Die Aktivitäten der Einrichtungen müssen den Grundsätzen der Tätigkeit der Gemeinschaft im Kulturbereich entsprechen und den unter Punkt 2.2 der vorliegenden Leitlinien festgehaltenen Zielen Rechnung tragen.

5.4 
Zulässige Anträge
· Im Antragsformular (Anhang A) ist anzugeben, für welche Kategorie der Antrag eingereicht wird (siehe Punkt 2.2).

· Die Anträge müssen in Maschinenschrift ausgefüllt sein. Handschriftliche Anträge sind unzulässig.

· Für die Antragstellung ist das offizielle Formular im Anhang zu den vorliegenden Leitlinien zu verwenden. Der Antrag ist vom gesetzlichen Vertreter der Einrichtung zu unterzeichnen.

· Die Anträge müssen ein offizielles Anschreiben der antragstellenden Einrichtung, alle im Antragsformular geforderten Belege sowie die Unterlagen zur Prüfung der finanziellen und fachlichen Leistungsfähigkeit des Antragstellers umfassen (siehe Punkt 7).

· Der Antrag und die Begleitunterlagen sind in einer der 20 Amtssprachen der EU einzureichen. Zur Beschleunigung des Bewertungsverfahrens wird jedoch empfohlen, die Anträge in englischer, deutscher oder französischer Sprache einzureichen.

· Die Anträge müssen einen ausgeglichenen Finanzplan umfassen und alle Finanzbestimmungen gemäß Punkt 9 erfüllen. Die Antragsteller müssen das von der Kommission vorgegebene Formular für den Finanzplan verwenden (siehe Antragsformular). 

· Alle übrigen Bedingungen unter Punkt 12 dieser Leitlinien sind ebenfalls zu berücksichtigen.
Die Kommission behält sich das Recht vor, bis Fristablauf unvollständige Anträge nicht zu berücksichtigen. Sie behält sich überdies vor, weitere Informationen anzufordern, bevor sie eine endgültige Entscheidung über die Gewährung einer Finanzhilfe trifft.

6 – AUSSCHLUSSKRITERIEN


Der Antragsteller muss bestätigen, dass keiner der in den Artikeln 93 und 94 der Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 dargelegten und nachstehend aufgeführten Fälle auf ihn zutrifft.

Von der Teilnahme an der vorliegenden Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen ausgeschlossen werden Antragsteller,

(a) die sich im Konkursverfahren, in Liquidation oder im gerichtlichen Vergleichsverfahren befinden oder ihre gewerbliche Tätigkeit eingestellt haben oder sich aufgrund eines in den einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vorgesehenen gleichartigen Verfahrens in einer vergleichbaren Lage befinden;

(b) die aufgrund eines rechtskräftigen Urteils aus Gründen bestraft worden sind, die ihre berufliche Zuverlässigkeit in Frage stellen;

(c) die im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit eine schwere Verfehlung begangen haben, welche vom Auftraggeber nachweislich festgestellt wurde;

(d) die ihrer Pflicht zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen, Steuern oder sonstigen Abgaben nach den Rechtsvorschriften des Landes ihrer Niederlassung, des Landes des öffentlichen Auftraggebers oder des Landes der Auftragserfüllung nicht nachgekommen sind;

(e) die rechtskräftig wegen Betrug, Korruption, Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung oder einer anderen gegen die finanziellen Interessen der Gemeinschaften gerichteten Handlung verurteilt worden sind;

(f) bei denen im Zusammenhang mit einem anderen Auftrag oder einer Finanzhilfe aus dem Gemeinschaftshaushalt eine schwere Vertragsverletzung wegen Nichterfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen festgestellt worden ist.

Keine Finanzhilfe können Antragsteller erhalten, die zum Zeitpunkt des Verfahrens der Finanzhilfevergabe
(a)
sich in einem Interessenkonflikt befinden;

(b)
im Zuge der Mitteilung der von der Kommission für die Teilnahme an der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen verlangten Auskünfte falsche Erklärungen abgegeben haben oder die verlangten Auskünfte nicht erteilt haben.

Gemäß den Artikeln 93 bis 96 der Haushaltsordnung können gegenüber Antragstellern, die sich falscher Erklärungen schuldig gemacht oder offensichtlich gegen ihre vertraglichen Verpflichtungen im Rahmen eines früheren Vergabeverfahrens verstoßen haben, verwaltungsrechtliche oder finanzielle Sanktionen verhängt werden.

Im Hinblick auf diese Bestimmungen muss der Antragsteller eine ehrenwörtliche Erklärung abgeben, in der er bestätigt, dass er sich nicht in einer der in den Artikeln 93 und 94 der Haushaltsordnung genannten Situationen befindet.

7 – AUSWAHLKRITERIEN


Anhand der Auswahlkriterien wird die Fähigkeit des Antragstellers beurteilt, das vorgeschlagene Arbeitsprogramm vollständig durchzuführen.

Die Antragsteller müssen über stabile und ausreichende Finanzierungsquellen verfügen, damit sie ihre Tätigkeit während der Dauer der Durchführung der geförderten Maßnahme bzw. während des Rechnungsjahres, für das eine Finanzhilfe gewährt wird, aufrechterhalten und sich an ihrer Finanzierung beteiligen können. Sie müssen über die erforderlichen Fachkenntnisse und beruflichen Qualifikationen verfügen, damit sie die vorgeschlagene Maßnahme bzw. das vorgeschlagene Arbeitsprogramm vollständig durchführen können.

Zum Nachweis ihrer rechtlichen Existenz sowie ihrer finanziellen und operativen Fähigkeit, die vorgeschlagenen Maßnahmen durchzuführen, müssen die Antragsteller eine ausgefüllte und unterzeichnete ehrenwörtliche Erklärung vorlegen.

7.1
Fachliche Befähigung
Zur Bewertung der operativen Leistungsfähigkeit müssen die Einrichtungen mit ihrem Antrag folgende Unterlagen einreichen:

– Lebensläufe des gesetzlichen Vertreters der Einrichtung und der wichtigsten Mitarbeiter, aus denen deren einschlägige Berufserfahrung hervorgeht;

– Liste der Projekte/Maßnahmen, die der Antragsteller bereits in dem entsprechenden Bereich durchgeführt hat.

7.2
 Finanzielle Leistungsfähigkeit

Zur Bewertung der finanziellen Leistungsfähigkeit müssen die Einrichtungen mit ihrem Antrag folgende Unterlagen einreichen:

– Beglaubigte Abschlüsse des letzten Geschäftsjahres mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz (Vermögenswerte und Verbindlichkeiten); gegebenenfalls zusätzliche Angaben. Diese Unterlagen sind abzustempeln, zu datieren und zu unterzeichnen und von einem zugelassenen Rechnungsprüfer zu beglaubigen (der nicht an der Verwaltung der Einrichtung beteiligt ist); (ausgenommen sind öffentliche Organe, bei denen die bisherigen geprüften Abschlüsse genügen);
– vom Zuschussempfänger ordnungsgemäß ausgefülltes und von einem Vertreter der Bank beglaubigtes Formular „Finanzangaben“ mit urschriftlichen Unterschriften. Das für Ihr Land geltende Formular finden Sie im Internet unter folgender Adresse:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/form_en.html
Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Antragsteller wird auf der Grundlage der folgenden Berechnung bewertet:

Verhältnis Eigenkapital zu Betriebskostenzuschüssen (VEB)
=    Eigenkapital / Summe der Betriebskostenzuschüsse
- Als „Eigenkapital“ wird die entsprechend ausgewiesene Summe in der Bilanz, die vom potentiellen Zuschussempfänger vorgelegt wird, zugrunde gelegt. Die Kommission wird nur eine Bilanz akzeptieren, die am 1. Januar des Finanzjahres, für das der Betriebskostenzuschuss beantragt wird (2006), nicht älter als 18 Monate ist.
- Für die „Summe der Betriebskostenzuschüsse“ wird die Kommission den bei der Gemeinschaft beantragten Betriebskostenzuschuss und die anderen Quellen von Betriebskostenzuschüssen für das Finanzjahr, für das der Betriebskostenzuschuss beantragt wird, berücksichtigen.

Die Ergebnisse der Bewertung werden zu den folgenden Schlussfolgerungen führen:
	Ergebnisse
	Finanzielle Leistungsfähigkeit

	5%≤ VEB
-5%≤ VEB <5%

VEB < -5%
	Gut
Befriedigend

Schwach


- Die Kommission wird die Zahlungsmodalitäten wie geplant - laut Punkt 9.1 (Vorschusszahlung von 80 %) - bei solchen Antragstellern anwenden, deren finanzielle Leistungsfähigkeit gut oder befriedigend ist.
- Bei Antragstellern mit einer schwachen finanziellen Leistungsfähigkeit wird eine Vorschusszahlung von 80 % nur dann möglich sein, wenn der Zuschussempfänger eine Garantie vorlegen kann (siehe Punkt 9.3). Die Kommission kann ihnen auf der Basis der folgenden Berechnung verschiedene Lösungsvorschläge unterbreiten:

Verhältnis Eigenkapital zu Betriebskostenzuschüssen (VEB) =  Eigenkapital / EU-Betriebskostenzuschuss
- Für die Antragsteller, deren Quote (VEB) bei der obigen Berechnung über - 50 % liegt, kann die Kommission folgende Optionen vorschlagen:
1) Vorschusszahlung von 50 % der EU-Finanzhilfe und Zahlung der Restsumme, unter dem Vorbehalt, dass die Kommission dem Endbericht zustimmt; oder
2) Vorschusszahlung von 50 % der EU-Finanzhilfe, Zwischenzahlung von 25 % unter dem Vorbehalt, dass die Kommission dem Zwischenbericht zustimmt und Zahlung der Restsumme unter dem Vorbehalt, dass die Kommission dem Endbericht zustimmt.

- Für die Antragsteller, deren Quote (VEB) unter – 50 % liegt, kann eine Vorschusszahlung aufgrund ihrer kritischen finanziellen Situation nicht geleistet werden. Zahlungen werden durch die Kommission nur nach Genehmigung der Zwischen- und Endberichte erfolgen.

Jedoch bleibt die Möglichkeit bestehen, dass eine Vorschusszahlung von bis zu 80 % des Betriebskostenzuschusses für alle Zuschussempfänger mit einer schwachen finanziellen Leistungsfähigkeit geleistet wird, wenn sie durch eine Bankgarantie abgesichert ist (siehe Punkt 9.3)
Bei natürlichen Personen, die Stipendien erhalten, und bei öffentlichen Einrichtungen und internationalen Organisationen entfällt die Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit.

7.3
Rechnungsprüfung

Übersteigt der beantragte Betriebskostenzuschuss 75 000 €, muss der Antragsteller einen externen Prüfbericht eines zugelassenen Rechnungsprüfers vorlegen. In diesem Bericht ist die Buchhaltung zu bescheinigen und anzugeben, ob der Antragsteller über stabile und ausreichende Finanzierungsquellen verfügt, damit er seine Tätigkeit während des Rechnungsjahres, für das ein Betriebskostenzuschuss gewährt wird, aufrechterhalten kann.

Einrichtungen, die eine Finanzhilfe in Höhe von 75 000 € oder weniger beantragen, müssen zumindest eine ehrenwörtliche Erklärung darüber vorlegen, dass sie über stabile und ausreichende Finanzierungsquellen verfügt, damit sie ihre Tätigkeit während des Rechnungsjahres, für das ein Betriebskostenzuschuss gewährt wird, aufrechterhalten können. 

8 – GEWÄHRUNGKRITERIEN

Die zulässigen Anträge werden anhand folgender Kriterien bewertet:

8.1
Kriterien betreffend die Qualität

· Zusätzlicher europäischer Nutzen der geplanten Aktivitäten. Einrichtungen mit einem echten zusätzlichen europäischen Nutzen sind Einrichtungen, deren Ziele, Methoden und Ausgestaltung der vorgeschlagenen Tätigkeiten über lokale, regionale oder sogar nationale Interessen hinausgehen und die das Ziel verfolgen, auf europäischer Ebene Synergien zu entwickeln. Besonderer Wert wird dem Ausmaß beigemessen, in dem die Maßnahmen vorrangig Bürger in Europa ansprechen, sie erreichen und ihnen nutzen;

· Art und Weise, in der die geplanten Maßnahmen zu einem Erfahrungsaustausch beitragen, durch den eine größere kulturelle Vielfalt, ein intensiverer Kulturdialog und das wechselseitige Kennenlernen der Kulturen gefördert werden; 

· Rolle der Einrichtung in Zusammenhang mit der Mobilität von Kunst und Künstlern; 

· Außenwirkung der geplanten Maßnahmen für die Bürger in Europa; 
· transparente Aufschlüsselung des Budgets und eindeutiger Zusammenhang zwischen den für die jeweiligen Maßnahmen vorgesehenen Beträgen, der Art dieser Maßnahmen und der entsprechenden Methodik;

· Dauerhaftigkeit der geplanten Maßnahmen, insbesondere potenzieller nachhaltiger Beitrag zur Förderung von Zusammenarbeit, Integration und Kultur in Europa; 

· Relevanz der vorgeschlagenen Maßnahmen für die Zielgruppen/Begünstigten, Auswirkungen auf die Öffentlichkeit und aufgegriffene soziale Fragen. 

8.2
Kriterien betreffend die Quantität

· Anzahl der Personen, Mitglieder, Teilnehmer und/oder Partner, die an der Durchführung der Maßnahmen mitwirken;

· Anzahl der verschiedenen europäischen Länder, aus denen die Personen, Mitglieder, Teilnehmer und/oder Partner kommen, die an der Durchführung der Maßnahmen mitwirken;

· verschiedene Arten von Maßnahmen, die der Antragsteller durchführt (Seminare, Konferenzen, Vorführungen, Aufführungen, Ausstellungen usw.); 

· Anzahl der Personen, die aus den Ergebnissen der geplanten Aktivitäten Nutzen ziehen könnten (Zielgruppen/Begünstigte, Besucher, Anzahl der Teilnehmer, der Leser usw.);

· Anzahl der verschiedenen Länder, die als Gastland für die geplanten Maßnahmen fungieren;

· Ausmaß der Außenwirkung der geplanten Maßnahmen, verschiedene Arten der Werbeträger (Zeitschriften, Faltblätter, Rundfunk usw.), die die Maßnahmen den europäischen Bürgern nahe bringen sollen. 
8.3
Bewertungs‑ und Auswahlverfahren

Die Gewährung von Finanzhilfen erfolgt nach den Grundsätzen der Transparenz und der Gleichbehandlung. Die Vorschläge werden anhand der oben genannten Gewährungskriterien von einem Bewertungsausschuss bewertet, der die Vorschläge auswählt, die für eine Kofinanzierung in Betracht kommen. Der Bewertungsausschuss setzt sich aus unabhängigen von der Kommission benannten Experten zusammen. 

Die Auswahlergebnisse werden bekannt gegeben, sobald das offizielle Auswahlverfahren abgeschlossen ist und eine förmliche Entscheidung getroffen wurde. Den Antragstellern, die für die Gewährung einer Finanzhilfe vorgeschlagen wurden, wird eine Finanzhilfevereinbarung zur Unterzeichung zugesandt; die Vereinbarung tritt erst nach Unterzeichnung durch den Antragsteller und die Kommission in Kraft. Alle nicht berücksichtigten Antragsteller werden schriftlich über die Entscheidung informiert, unter Angabe der Gründe für die Ablehnung ihres Antrags. Vor Abschluss des Verfahrens kann keine Auskunft zu Entscheidungen über einzelne Anträge erteilt werden.

Die Kommission veröffentlicht Namen und Anschriften der Zuschussempfänger, einschließlich Förderzweck, Zuschussbetrag und Finanzierungsrate. Diese Bekanntgabe erfolgt jeweils mit Zustimmung des Zuschussempfängers, es sei denn, dessen Sicherheit oder Interessen würden dadurch beeinträchtigt. Ist der Empfänger nicht mit dieser Veröffentlichung einverstanden, so sollte er dem Antrag eine detaillierte Begründung beifügen, die die Kommission bei der Entscheidung über die Gewährung der Finanzhilfe berücksichtigen wird.

Den Antragstellern werden nach Abschluss des Bewertungs- und Auswahlverfahrens keine Unterlagen zurückgeschickt.

9 – FINANZBESTIMMUNGEN

Die Annahme eines Antrags durch die Kommission verpflichtet diese nicht zur Gewährung einer Finanzhilfe in Höhe des vom Zuschussempfänger beantragten Betrags. Die Gewährung einer Finanzhilfe begründet keinen Anspruch für die nachfolgenden Jahre.

Die Finanzhilfe der Gemeinschaft ist gedacht als Anreiz zur Durchführung von Aktivitäten, die ohne die finanzielle Unterstützung durch die Kommission nicht stattfinden könnten, und sie beruht auf dem Grundsatz der Kofinanzierung
. Sie ergänzt den finanziellen Eigenbeitrag des Antragstellers und/oder nationale, regionale oder private Beihilfen, die der Antragsteller von anderer Seite erhält. Der Finanzierungsanteil der Kommission darf 80 % des Gesamtbetrags der Betriebskosten des Antragstellers nicht übersteigen. Folglich sind mindestens 20 % des Gesamtbudgets der Einrichtungen aus Drittquellen zu kofinanzieren. 

Diese Kofinanzierung kann teilweise auch über Sachleistungen erfolgen, sofern der Wert dieser Sachleistungen entweder die tatsächlich entstandenen, in Rechnungsunterlagen ordnungsgemäß nachgewiesenen Kosten oder die auf dem betreffenden Markt allgemein üblichen Kosten nicht übersteigt. Die Sachleistungen dürfen keinesfalls 15 % des Gesamtbudgets übersteigen. Sachleistungen in Form von Immobilien im Sinne von Artikel 116 Absatz 1 der Durchführungsbestimmungen gehen nicht in die Berechnung des Kofinanzierungsbetrags ein.

Unbeschadet der oben genannten Kofinanzierungsregel gelten für die von den einzelnen Antragstellern beantragten Finanzhilfen folgende Schwellenwerte:

– Belaufen sich Ihre zuschussfähigen Kosten auf weniger als 100 000 €, können Sie eine Finanzhilfe von höchstens 60 000 € beantragen;

– belaufen sich Ihre zuschussfähigen Kosten auf weniger als 150 000 €, können Sie eine Finanzhilfe von höchstens 80 000 € beantragen;

– belaufen sich Ihre zuschussfähigen Kosten auf weniger als 300 000 €, können Sie eine Finanzhilfe von höchstens 150 000 € beantragen;

– belaufen sich Ihre zuschussfähigen Kosten auf weniger als 450 000 €, können Sie eine Finanzhilfe von höchstens 200 000 € beantragen;

– belaufen sich Ihre zuschussfähigen Kosten auf weniger als 800 000 €, können Sie eine Finanzhilfe von höchstens 300 000 € beantragen;

– belaufen sich Ihre zuschussfähigen Kosten auf weniger als 1 200 000 €, können Sie eine Finanzhilfe von höchstens 400 000 € beantragen;

– belaufen sich Ihre zuschussfähigen Kosten auf mehr als 1 200 000 €, können Sie eine Finanzhilfe von höchstens 500 000 € beantragen.

Gemäß Artikel 113 Absatz 2 der Haushaltsordnung wird bei wiederholter Gewährung einer als Betriebskostenzuschuss dienenden Finanzhilfe deren Betrag degressiv angesetzt. Zur Einhaltung dieser Regel – sie gilt unbeschadet der oben genannten Kofinanzierungsregel – wird der prozentuale Kofinanzierungsanteil, den die Finanzhilfe der Gemeinschaft im Jahr 2006 ausmacht, gegenüber dem Kofinanzierungsanteil, den die Finanzhilfe der Gemeinschaft im vorhergehenden Haushaltsjahr (2005) ausmachte, um mindestens 2,5 Prozentpunkte vermindert. Darüber hinaus gilt, dass das förderfähige Budget nicht über dem Budget des vorhergehenden Finanzjahres (2005) plus einer 5% Erhöhung liegen darf. Wenn das Budget für 2006 diese Summe übersteigt, wird es auf dieses Niveau zurückgefahren.
Angesichts des geänderten Verfahrens wird die Kommission folgende Sonderregelung anwenden, die ausschließlich für die Aufforderung 2006 gilt:

Bei Antragstellern, denen die Kommission im Jahr 2005 einen Betriebskostenzuschuss gewährt hat, und deren maximaler Zuschussbetrag nach Anlegen der oben genannten Schwellenwerte sich um mehr als den degressiven Satz verringern würde (d. h. mindestens 2,5 % unter dem gemeinschaftlichen Kofinanzierungsbetrag von 2005 liegen würde), kommt eine Anpassungsregelung zum Tragen. Diese Anpassungsregelung wird wie folgt berechnet: Betrag des im Jahr 2005 gewährten Zuschusses + Höchstbetrag nach Maßgabe der für 2006 geltenden Höchstwerte (siehe oben) geteilt durch 2.Die für 2006 beantragten Betriebskostenzuschüsse können keinesfalls die im Jahr 2005 gewährte Finanzhilfe übersteigen. 

Anträge auf Gewährung einer Finanzhilfe, die über diesen Höchstbeträgen liegen, werden als nicht förderfähig eingestuft. Die von der Kommission gewährte Finanzhilfe kann keinesfalls über dem beantragten Betrag liegen.

Die Anträge müssen einen ausführlichen vorläufigen Finanzplan in Euro umfassen. Antragsteller aus Ländern, die nicht zur „Eurozone“ gehören, müssen die Umrechnungskurse verwenden, die am Tag der Veröffentlichung dieser Aufforderung im Amtsblatt der Europäischen Union, Reihe C, veröffentlicht wurden: http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/index.cfm. 

Das dem Antrag beigefügte Betriebsbudget muss in Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen sein und die für eine Finanzierung aus dem Gemeinschaftshaushalt in Betracht kommenden Kosten deutlich ausweisen.

Der Antragsteller gibt alle sonstigen Quellen und Beträge der Finanzierungen an, die er in dem betreffenden Rechnungsjahr für dieselbe Maßnahme oder andere Maßnahmen oder im Rahmen seiner laufenden Tätigkeiten erhält bzw. beantragt.

Mit der Finanzhilfe der Kommission darf der Empfänger keinen Gewinn anstreben oder erzielen. Unter Gewinn ist ein Überschuss der Einnahmen gegenüber den Ausgaben zu verstehen. Jeder Überschuss bewirkt eine entsprechende Kürzung des Finanzhilfebetrags.

Das vom Empfänger angegebene Konto oder Unterkonto muss es erlauben, die von der Kommission überwiesenen Beträge zu identifizieren. Erzeugen die auf dieses Konto überwiesenen Beträge Zinsen oder andere vergleichbare Erträge nach dem Recht des Landes, in dem das Konto geführt wird, zieht die Kommission diese Zinsen oder Erträge ein, sofern sie aus der Vorschusszahlung resultieren.

9.1
Zahlungsmodalitäten

Bei endgültiger Billigung durch die Kommission wird zwischen der Kommission und dem Empfänger eine Finanzhilfevereinbarung geschlossen, die auf Euro lautet und die Bedingungen sowie die Höhe der Finanzierung festlegt. Diese Vereinbarung (Original) ist unverzüglich zu unterzeichnen und an die Kommission zurückzusenden. Die Kommission unterzeichnet als letzte Partei. Auf Grundlage der Überprüfung der finanziellen Leistungsfähigkeit (siehe Punkt 7.2) wird innerhalb von 45 Tagen nach dem Datum, an dem die Vereinbarung von der letzten der beiden Parteien unterzeichnet worden ist, an den Finanzhilfeempfänger eine Vorschusszahlung von 80 % geleistet, sofern alle unter Umständen erforderlichen Sicherheiten vorliegen. Mit der Vorschusszahlung sollen dem Empfänger Kassenmittel an die Hand gegeben werden. 

Der dem Finanzhilfeempfänger zu zahlende endgültige Betrag wird von der Kommission anhand der Schlussabrechnung festgelegt. Liegen die tatsächlich von der Einrichtung während der Projektlaufzeit verauslagten zulässigen Kosten unter den vorgesehenen Ausgaben, berechnet die Kommission ihren Finanzierungsanteil nach den tatsächlich aufgewandten Beträgen; der Empfänger muss dann gegebenenfalls die von der Kommission bei der Vorschusszahlung bereits überwiesenen überschüssigen Beträge zurückerstatten.

Bei jeder Zahlung (Vorschuss oder Restbetrag) setzen die Empfänger die Kommission schriftlich über den entsprechenden Betrag in Kenntnis. 
9.2
Audit-Bericht

Eine externe Rechnungsprüfung der Kostenaufstellung und der zugrunde liegenden Vorgänge durch einen zugelassenen Rechnungsprüfer kann für jede Zahlung auf der Grundlage einer Risikoanalyse verlangt werden. Der Prüfbericht ist dem Zahlungsantrag beizufügen; er muss bescheinigen, dass die Kosten, die vom Empfänger in der Kostenaufstellung, auf die sich der Zahlungsantrag stützt, angegeben werden, tatsächlich angefallen, wahrheitsgetreu angegeben und gemäß der Finanzhilfevereinbarung förderfähig sind. Diese externe Rechnungsprüfung ist obligatorisch für Zwischenzahlungen je Haushaltsjahr und für Abschlusszahlungen bei Betriebskosten-Finanzhilfen von 100 000 € oder mehr.+

9.3
Sicherheitsleistung
Die Kommission kann von jeder Einrichtung, die eine Finanzhilfe erhält, im Voraus eine Sicherheitsleistung verlangen, um die finanziellen Risiken aufgrund der Vorschusszahlung zu begrenzen.
Eine solche Sicherheitsleistung kann der zuständige Anweisungsbefugte aufgrund einer Analyse der Risiken auch nach Maßgabe des in der jeweiligen Finanzhilfevereinbarung gewählten Finanzierungsmodus verlangen.
Mit dieser Sicherheitsleistung wird bezweckt, dass eine Bank oder ein Finanzinstitut, ein Dritter oder die übrigen Empfänger unwiderruflich selbstschuldnerisch und auf erste Anforderung für die Verbindlichkeiten des Finanzhilfeempfängers einstehen.

Die auf Euro lautende Sicherheit wird von einer Bank oder einem zugelassenen Finanzinstitut mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gestellt.

Auf Antrag des Empfängers kann diese Sicherheit durch die selbstschuldnerische Bürgschaft eines Dritten oder durch die unbedingte und unwiderrufliche gesamtschuldnerische Bürgschaft der Empfänger einer Finanzhilfe, die Partei derselben Finanzhilfevereinbarung sind, ersetzt werden, nachdem der zuständige Anweisungsbefugte seine Zustimmung erteilt hat. 

Die Freigabe der Sicherheit erfolgt im Zuge der Verrechnung des Vorschusses mit den Zwischenzahlungen bzw. der Zahlung des Restbetrags, die nach Maßgabe der Finanzhilfevereinbarung an den Empfänger geleistet werden. In den Fällen gemäß Absatz 1 Unterabsatz 2 wird die Sicherheit erst zum Zeitpunkt der Zahlung des Restbetrags freigegeben.
9.4 
Doppelfinanzierung

Die Antragsteller können aus dem Haushalt der Europäischen Institutionen nur einen einzigen Betriebskostenzuschuss erhalten. Sie sind daher verpflichtet, im Antrag alle etwaigen sonstigen Finanzhilfeanträge zu vermerken, die für das gleiche Jahr bei den Europäischen Institutionen gestellt wurden bzw. werden, wobei jeweils die entsprechende Haushaltslinie, das Gemeinschaftsprogramm und der beantragte Finanzhilfebetrag anzugeben sind.

Es wird darauf hingewiesen, dass Einrichtungen, denen bereits eine Finanzhilfe für Betriebskosten bewilligt wurde, kein Zuschuss mehr für die indirekten Kosten von spezifischen Maßnahmen gewährt werden kann.

9.5
Förderfähige Kosten

Förderfähig im Sinne der vorliegenden Aufforderung sind Kosten, die

-
notwendig für die Durchführung des Arbeitsprogramms sind, im vorläufigen Finanzplan der Vereinbarung veranschlagt sind, notwendig und angemessen für den Abschluss der Maßnahme/des Projekts sind, den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung entsprechen und insbesondere ein angemessenes Kosten-/Nutzen-Verhältnis aufweisen;

-
während der Laufzeit der Maßnahme gemäß Definition in der Vereinbarung anfallen;

-
dem Empfänger tatsächlich entstanden, in den Büchern des Empfängers gemäß den für ihn geltenden Buchführungsregeln verbucht und Gegenstand der vorgeschriebenen Erklärungen gemäß den geltenden Steuer- und Sozialversicherungsvorschriften sind;

-
identifizierbar und überprüfbar sind und durch entsprechende Belege nachgewiesen werden.

Die internen Buchführungs- und Rechnungsprüfungsverfahren des Empfängers müssen eine unmittelbare Verknüpfung der aufgeführten Ausgaben und Einnahmen im Rahmen der Maßnahme mit den entsprechenden Buchungsposten und Belegen erlauben.

Folgende Betriebskosten sind zuschussfähig:

· Aufwendungen für Personal; maßgeblich sind die tatsächlichen Arbeitsentgelte zuzüglich der Sozialabgaben und weiterer, in die Vergütung eingehender Kosten, sofern diese die Durchschnittswerte der üblichen Gehalts- bzw. Lohnpolitik des Empfängers
 und die von der Kommission festgelegten Sätze nicht überschreiten;

· Ausgaben für Miete und Instandhaltung;

· Reise- und Aufenthaltskosen für das Personal, sofern diese der üblichen Praxis des Empfängers entsprechen bzw. die jährlich von der Kommission festgelegten Tarife nicht überschreiten; 

Entfernungen < 800 km (Hin- und Rückreise): die Reisen sind per Bahn zurückzulegen, außer in Notfällen bzw. in Fällen, in denen die Benutzung der Bahn nicht möglich ist oder die Reise eine Seeüberquerung einschließt. 

Entfernungen > 800 km (Hin- und Rückreise): die Reisen können per Flugzeug in der Economy-Klasse zurückgelegt werden.

Reisen mit dem Privatfahrzeug: diese werden in Höhe einer entsprechenden Bahnfahrt 1. Klasse erstattet. Die Fahrtkosten werden nur jeweils einmal pro Fahrzeug erstattet, unabhängig von der Zahl der Mitfahrenden.

Tagegelder: diese müssen in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Projekt stehen und notwendig sein. Sie dürfen die von der Kommission festgelegten Sätze nicht übersteigen.

· Kosten der Veranstaltung satzungsgemäßer Sitzungen und anderer Arbeitstreffen, die im Rahmen der üblichen operativen Verfahren des Empfängers notwendig sind;

· Kosten für den Erwerb von (neuen oder gebrauchten) Anlagen, sofern sie nach den für den Empfänger und Güter gleicher Art geltenden Steuer- und Buchführungsvorschriften abgeschrieben werden. Die Kommission berücksichtigt nur den Teil der Abschreibung, der dem Förderzeitraum und der tatsächlichen Nutzungsquote entspricht, es sei denn, die Art und/oder die Rahmenbedingungen der Nutzung rechtfertigen eine andere Kostenübernahme durch die Kommission. Der Empfänger muss in seinem Antrag Angaben zu den von ihm angewendeten Abschreibungsregeln machen;

· Kosten für Verbrauchsgüter und Bürobedarf;

· Kosten aufgrund anderer Verträge, die der Empfänger zur Umsetzung des Arbeitsprogramms abgeschlossen hat, sofern die Bedingungen des Artikels II.7 der Vereinbarung erfüllt sind;

· Kosten, die sich unmittelbar aus den Verpflichtungen der Vereinbarung ergeben (insbesondere Rechnungsprüfungskosten), gegebenenfalls einschließlich der Kosten für Finanzdienstleistungen (u. a. Kosten für Sicherheitsleistungen).

9.6
Nicht förderfähige Kosten
Nicht geltend gemacht werden können:

· Kapitalerhöhungen und Entgelte für erhaltenes Kapital

· Rückstellungen allgemeiner Art (für Verluste, etwaige spätere Verbindlichkeiten)

· Verbindlichkeiten und Zinsaufwendungen

· sonstige mit Verbindlichkeiten verbundene Zinsen

· Not leidende Forderungen

· Wechselkursverluste

· unangemessene, übermäßige oder unbedachte Ausgaben

· MwSt - es sei denn, der Zuschussempfänger kann nachweisen, dass er sie nicht einfordern kann

· Kosten, die im Rahmen eines anderen von der Gemeinschaft geförderten Aktionsprogramms ausgewiesen und zuschussfähig sind

· Ausgaben in Verbindung mit Reisen in Länder bzw. aus Ländern, die nicht am Arbeitsprogramm teilnehmen, es sei denn diese Reisen wurden vorher ausdrücklich von der Kommission genehmigt

Sachleistungen sind keine förderfähigen Kosten, können aber im Formular „Finanzplan“ getrennt aufgeführt werden. Sind allerdings Sacheinlagen vorgesehen und im vorläufigen Finanzplan enthalten, die zur ordnungsgemäßen Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen sollen, verpflichtet sich der Empfänger, deren Verfügbarkeit nach Maßgabe dieser Vereinbarung sicherzustellen. Diese müssen jedoch ausgewogen sein (der Gesamtbetrag der Sachleistungen muss dem Gesamtbetrag der Sacheinlagen entsprechen). Sachleistungen werden nicht höher als mit den tatsächlich angefallenen Kosten (anhand entsprechender Belege nachzuweisen) oder den marktüblichen Kosten veranschlagt.

9.7
Rechtspersönlichkeit

Die Kommission kann eine Finanzhilfevereinbarung nur vorschlagen, wenn Unterlagen vorgelegt und akzeptiert werden, die die Bestimmung der Rechtspersönlichkeit des Empfängers ermöglichen. Der Empfänger muss deshalb folgende Unterlagen vorlegen:


Privatunternehmen, Vereinigung usw.:

· ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Formular „Finanzangaben“

· Auszug aus dem Handelsregister bzw. amtliche Eintragung sowie Kopie des Dokuments, aus dem hervorgeht, ob der Antragsteller mehrwertsteuerpflichtig ist (in manchen Ländern ist die Handelsregisternummer mit der USt-IdNr. identisch; in diesen Fällen ist nur eines dieser Dokumente erforderlich) 

Öffentlich-rechtliche Einrichtung:

· ordnungsgemäß ausgefülltes und unterzeichnetes Formular „Finanzangaben“

· Kopie der Entschließung, des Gesetzes, des Erlasses oder des Beschlusses zur Errichtung der betreffenden Einrichtung oder anderes amtliches Dokument

10 – VERGABE VON AUFTRÄGEN BZW. UNTERAUFTRÄGEN

Erfordert die Durchführung der Maßnahme eine Untervergabe, so erteilen der Empfänger und gegebenenfalls seine Partner unter Beachtung der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung der potenziellen Auftragnehmer dem wirtschaftlich günstigsten Angebot, d. h. dem Angebot mit dem besten Verhältnis zwischen Qualität und Preis, den Zuschlag; dabei tragen sie dafür Sorge, dass es nicht zu einem Interessenkonflikt kommt.

11 – BEKANNTMACHUNG

Alle innerhalb eines Rechnungsjahrs gewährten Finanzhilfen müssen im ersten Halbjahr des auf den Abschluss des Haushaltsjahrs, in dem sie gewährt worden sind, folgenden Jahres auf der Internetseite der Gemeinschaftsinstitutionen veröffentlicht werden. Die entsprechenden Informationen können auch in anderer geeigneter Form, u. a. im Amtsblatt der Europäischen Union, bekannt gemacht werden.

Die Kommission veröffentlicht mit Zustimmung des Empfängers (soweit dies nicht die Sicherheit des Empfängers gefährdet oder seine Geschäftsinteressen beeinträchtigt), folgende Informationen:

– Name und Anschrift des Empfängers

– Gegenstand der Finanzhilfe

– Betrag der Finanzhilfe und Finanzierungssatz

Die Empfänger sind gehalten, in jeder Veröffentlichung oder anlässlich von Maßnahmen, für die die Finanzhilfe verwendet wird, deutlich auf den Beitrag der Europäischen Union hinzuweisen.
Ferner sind die Empfänger gehalten, bei allen Veröffentlichungen, Aushängen, Programmen und anderen Produkten im Rahmen des kofinanzierten Projekts den Namen und das Logo der Europäischen Kommission deutlich sichtbar aufzuführen. Nachweise für diese Hinweise müssen in den Abschlussberichten enthalten sein. Kommt der Zuschussempfänger dieser Verpflichtung nicht nach, kann die Finanzhilfe gekürzt werden.

12 – ANTRAGSVERFAHREN

12.1
Veröffentlichung
Die Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen wird im Amtsblatt der Europäischen Union und auf der Website der Generaldirektion Bildung und Kultur unter nachstehender Adresse veröffentlicht:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/index_de.html



12.2
Antragsformular
Der Zuschussantrag ist auf dem hierfür vorgesehenen Formular in einer der Amtssprachen der Europäischen Union zu stellen. Dabei ist zu beachten, dass nur maschinengeschriebene Anträge berücksichtigt werden. Zur Beschleunigung des Bewertungsverfahrens wird jedoch empfohlen, die Anträge in englischer, deutscher oder französischer Sprache einzureichen.

Die Formulare können unter folgender Internet-Adresse heruntergeladen werden:

http://europa.eu.int/comm/culture/eac/other_actions/support_eur_org/support_en.html
Sie können auch auf dem Postweg bei folgender Anschrift angefordert werden:

Europäische Kommission

Generaldirektion Bildung und Kultur – EAC

Kultur

B-100 – Büro 6/08
B-1049 Brüssel
Pro Anforderung wird jeweils ein Exemplar übermittelt.

12.3
Einreichung des Finanzhilfeantrags
Es werden nur Anträge berücksichtigt, die auf dem hierfür vorgesehenen vollständig ausgefüllten und datierten Formular gestellt werden und die einen ausgeglichenen Finanzplan (Einnahmen/Ausgaben) aufweisen. Der Antrag ist in zweifacher Ausfertigung (deutlich gekennzeichnetes Original plus beglaubigte Kopie) mit der Unterschrift der Person, die befugt ist, für den Antragsteller Verpflichtungen einzugehen, einzureichen.

Letzter Termin für die Einreichung der Anträge ist der 28. Oktober 2005. 

Nicht fristgerecht eingegangene Anträge werden nicht berücksichtigt.

Die Anträge sind an folgende Stelle zu richten:

Europäische Kommission

Generaldirektion Bildung und Kultur – EAC

Kultur

B-100 – Büro 5/21

B-1049 Brüssel


Sie können 

– entweder per Post (maßgeblich ist das Datum des Poststempels) eingesandt werden;

– oder persönlich bei oben genannter Adresse, vor 17.00 Uhr, (es gilt das Datum der Empfangsbestätigung) eingereicht werden;

– oder auch durch einen Kurierdienst (maßgeblich ist das Datum des Eingangs bei dem Kurierdienst) übermittelt werden.

Per Telefax oder E-Mail übermittelte Anträge werden nicht berücksichtigt.

Nachträgliche Änderungen nach Einreichung des Antrags sind nicht zulässig. Sind jedoch einzelne Punkte zu klären, kann die Kommission sich an den Antragsteller wenden.

Der Antragsteller wird mittels der beigefügten Empfangsbestätigung über den Eingang seines Antrags informiert. 

Für eine Finanzhilfe werden nur Anträge in Betracht gezogen, die die Kriterien für die Förderfähigkeit erfüllen. Antragsteller, deren Antrag als nicht förderfähig eingestuft wurde, werden über die Gründe für die Ablehnung informiert.

Alle abgelehnten Antragsteller erhalten einen schriftlichen Ablehnungsbescheid.

Die ausgewählten Anträge werden einer finanziellen Analyse unterzogen, in deren Verlauf die Kommission bei den für die vorgeschlagenen Maßnahmen verantwortlichen Personen ergänzende Informationen sowie gegebenenfalls weitere Sicherheiten verlangen kann.

12.4 
Geltende Rechtsvorschriften
Die Gewährung von Finanzhilfen der Gemeinschaft unterliegt der neuen Haushaltsordnung und muss den Verfahren gemäß nachstehender Rechtsvorschriften genügen:

· Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 248 vom 16.9.2002)

· Verordnung (EG, Euratom) Nr. 2342/2002 der Kommission vom 23. Dezember 2002 mit Durchführungsbestimmungen zur Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 357 vom 31.12.2002)

· Beschluss Nr. 792/2004/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. April 2004 über ein Aktionsprogramm der Gemeinschaft zur Förderung von auf europäischer Ebene tätigen kulturellen Einrichtungen

Während der gesamten Bearbeitung der Finanzhilfevorgänge können Personen oder Einrichtungen, die der Auffassung sind, dass ihr Vorgang nicht ordnungsgemäß bearbeitet wird, gemäß Artikel 195 Absatz 1 EG-Vertrag und unter den Bedingungen, die im Beschluss des Europäischen Parlaments vom 9. März 1994 über die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürgerbeauftragten (Amtsblatt L 113 vom 4. Mai 1994) festgelegt sind, unbeschadet anderer Rechtsbehelfe eine Beschwerde an den Europäischen Bürgerbeauftragten richten. 
12.5 
Ansprechpartner
Innerhalb der Kommission ist folgende Dienststelle für die Durchführung und Verwaltung der Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen zuständig: Generaldirektion Bildung und Kultur (EAC), Referat C-1. 
Weitere Informationen erteilen
- Antonio Farrauto: Tel.: + 32 2 298 77 36 – antonio.farrauto@cec.eu.int
- das Sekretariat des Referats: Tel.: + 32 2 298 43 02

Anhänge:
· Anhang A
Antragsformular

· Anhang B
Formular für Finanzplan

· Anhang C
Muster einer Vereinbarung über eine Betriebskostenfinanzhilfe

� ABl. L 138 vom 30.4.2004, S. 40.


� Beschluss Nr. 792/2004/EG – Artikel 1.


� Haushaltsordnung (ABl. L 248 vom 16.9.2002 – Nr. 1605/2002 – 25.6.2002) – Art.112 Absatz 2.


� Siehe Anhang A – Antragsformular – Definitionen in Punkt 1.2.


� Siehe Anhang A – Zuschussantragsformular (Checkliste). 


� Artikel 114 HO; Artikel 174 DB. Bitte fügen Sie dem Antragsformular eine Erklärung entsprechend Muster bei.


� Artikel 115 Absatz 1 HO; Artikel 176 DB.


� Artikel 173 Absatz 2 DB. Siehe dem Antragsformular beigefügte ehrenwörtliche Erklärung.


� Artikel 173 Absatz 4 und Artikel 176 Absatz 2 der Durchführungsbestimmungen.


� Artikel 113 Absatz 1 der Haushaltsordnung.


� Artikel 173 Absatz 3 DB.


� Artikel 173 Absatz 5 DB.


� Artikel 109 Absatz 2 HO, Artikel 165 DB.


� Artikel 180 Absatz 2 DB.


� Artikel 111 HO.


� Die geleistete Arbeit ist laufend zu erfassen; die entsprechenden Bescheinigungen müssen Auskunft über die für die Maßnahme geleisteten Tage (bzw. Stunden) geben und von dem Zuständigen unterzeichnet sein. 


� Siehe folgende Website: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/how_particip2000/pract_info/pdf_word/daily_allowance_en.pdf.





21

